
 

83 .  Gesundhe i t sm in i s te rkon fe renz  2010  

Hauptkonferenz am 1. Juli 2010 in Hannover 

 

 

TOP  5.1 

 

Stärkung der Gestaltungsmöglichkeiten 
der Länder in der medizinischen Versor-
gung 
 

 

 

Beschluss: 

 

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Gesundheit der Länder be-

fürchten, ihren Verfassungsauftrag für eine allgemeine Daseinsvorsorge, zu dem auch die 

Gewährleistung einer allen Bürgern zur Verfügung stehenden umfassenden medizinischen 

Versorgung gehört, nicht mehr ausführen zu können. Durch den Konzentrationsprozess der 

Krankenkassen und die Tendenz zu Selektivverträgen zwischen Krankenkassen und Leis-

tungserbringern wird die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch die Länder zunehmend er-

schwert.  

 

Die Gesundheitsministerkonferenz fordert deshalb den Bundesgesetzgeber auf, bei den an-

stehenden Reformen im Gesundheitswesen folgende Aspekte zu berücksichtigen und die 

Länder in die Entwicklung entsprechender gesetzgeberischer Maßnahmen frühzeitig mit ein-

zubeziehen: 

 

1. Um den Problemen der aktuellen Bedarfsplanung zu begegnen, muss die Bedarfspla-

nung künftig: 

� die Demografie und Morbiditätsentwicklung berücksichtigen und sich am tatsächli-

chen Versorgungsbedarf orientieren, 

� auf lokale Disparitäten angemessen reagieren, d. h. flexibel und kleinräumig gestaltet 

werden und 

� sektorenübergreifende (Rahmen-)Planung ermöglichen.  

2. Die Länder werden an den Beratungen des G-BA zu Fragen der Bedarfsplanung in der 

ambulanten Versorgung (§ 92 Abs. 1 Ziff. 9 SGB V) und zu sektorenübergreifenden Qua-
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litätsindikatoren zwingend mit beteiligt. Dabei erhalten die Länder bei den in ihrer Zu-

ständigkeit liegenden Punkten ein Mitberatungsrecht. Das Mitberatungsrecht beinhaltet 

auch das Recht zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung. 

3. Die Länder werden ermächtigt, ihre Beteiligungsrechte im Landesausschuss nach § 90 

SGB V nach Maßgabe des Landesrechts auszugestalten und wahrzunehmen. 

4. Eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung ist künftig erforderlich. Die für die Bedarfs-

planung in der ambulanten und stationären Versorgung zuständigen Gremien werden 

durch ein sektorenübergreifendes Gremium ergänzt. Die rechtliche Ausgestaltung wird im 

SGB V und das Nähere durch Landesrecht geregelt. 

5. Alle Verträge zwischen Kassen und Leistungserbringern mit Auswirkungen auf das lan-

desbezogene Versorgungsgeschehen sind unabhängig von der aufsichtsrechtlichen Zu-

ständigkeit für die Kassen dem Land vorzulegen. Der Aufsichtsbehörde des Landes ist 

mit Blick auf Gesichtspunkte der Bedarfsplanung ein Beanstandungsrecht einzuräumen. 

Darüber hinaus steht ihr ein Initiativrecht auf Landesebene zu. 

6. Die Kassen werden gesetzlich verpflichtet, für jede Kassenart einen Bevollmächtigten zu 

bestimmen, der mit Abschlussbefugnis für gemeinsam und einheitlich zu treffende Ent-

scheidungen und Verträge auf Landesebene verantwortlich ist. Die Bevollmächtigten bil-

den eine Landesarbeitsgemeinschaft, die der Länderaufsicht unterliegt. Eine verbindliche 

Konfliktregelung zwischen den Bevollmächtigten ist notwendig, um eine Entscheidungs-

fähigkeit der Landesarbeitsgemeinschaften zu gewährleisten.  

7. Um zukünftig Lösungen ohne Grundgesetzänderungen zu ermöglichen wird angeregt, in 

das Grundgesetz eine entsprechende Ermächtigungsklausel in Art. 87 Abs. 2 GG aufzu-

nehmen, der durch folgenden Satz 3 ergänzt werden sollte: 

 „Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann geregelt 

werden, unter welchen Voraussetzungen auch abweichend von den Sätzen 1 und 2 so-

ziale Versicherungsträger zur Verwaltungszuständigkeit der Länder gehören.“ 

 

Die bestehende AG der GMK-Staatssekretäre wird beauftragt, unter Einbeziehung der Ak-

teure der Selbstverwaltung kurzfristig Detailvorschläge zur Umsetzung der genannten Ziele 

zu erarbeiten und der GMK im Herbst vorzulegen. 

 

 

 

 

 


